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 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab6: 

  "Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine ernste 
Besorgnis über die militärische Konfrontation in Afgha-
nistan. 

  Der Rat ist außerdem besorgt über die Verletzung 
der Räumlichkeiten der Vereinten Nationen in Kabul und 
bringt seine Bestürzung über die brutale Hinrichtung des 
ehemaligen Präsidenten Afghanistans, Najibullah, und 
anderer Personen, die in diesen Räumlichkeiten Zuflucht 
gesucht hatten, durch die Taliban zum Ausdruck. 

  Der Rat verlangt, daß alle Parteien die ihnen oblie-
genden und die von ihnen eingegangenen Verpflichtun-
gen bezüglich der Sicherheit des Personals der Vereinten 
Nationen und des sonstigen in Afghanistan tätigen inter-
nationalen Personals erfüllen. Er fordert alle Afghanen 
auf, mit den Vereinten Nationen und den ihnen angeglie-
derten Organen sowie mit den sonstigen humanitären 
Organisationen und Organen bei ihren Bemühungen um 
die Deckung des humanitären Bedarfs des Volkes Af-
ghanistans voll zusammenzuarbeiten. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die Souveräni-
tät, Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit und na-
tionale Einheit Afghanistans. Er fordert die sofortige Ein-
stellung aller bewaffneten Feindseligkeiten und fordert 
die Führer der afghanischen Parteien nachdrücklich auf, 
auf den Einsatz von Gewalt zu verzichten, ihre Mei-
nungsverschiedenheiten beiseite zu lassen und einen poli-
tischen Dialog zur Herbeiführung der nationalen Aus-
söhnung aufzunehmen. Der Rat fordert außerdem alle 
Staaten auf, von Einmischungen in die inneren Angele-
genheiten Afghanistans Abstand zu nehmen. 

  Der Rat bekräftigt seine volle Unterstützung für die 
Bemühungen der Vereinten Nationen in Afghanistan, 
insbesondere für die Tätigkeit der Sondermission der 
Vereinten Nationen. Er fordert alle Parteien zur Zusam-
menarbeit mit der Sondermission auf, die als wesentliche 
und unparteiische Vermittlerin fungieren wird, damit 
möglichst bald eine friedliche Lösung des Konflikts her-
beigeführt wird. Der Rat fordert alle Staaten auf, alle er-
forderlichen Schritte zu tun, um den Frieden in Afghani-
stan zu fördern, und mit den Vereinten Nationen zu die-
sem Zweck zusammenzuarbeiten. 

  Der Rat wird die Entwicklungen in Afghanistan 
auch weiterhin mit großer Aufmerksamkeit verfolgen." 

 Auf seiner 3705. Sitzung am 16. Oktober 1996 beschloß 
der Rat, die Vertreter Afghanistans, Indiens, der Islamischen 
Republik Iran, Irlands, Japans, Kasachstans, Kirgisistans, 
Pakistans, Tadschikistans, der Türkei, Turkmenistans und 
Usbekistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 
6 S/PRST/1996/40. 

 "Die Situation in Afghanistan 

  Schreiben der Vertreter Kasachstans, Kirgisistans, 
der Russischen Föderation, Tadschikistans und  
Usbekistans bei den Vereinten Nationen an den 
Generalsekretär, datiert vom 8. Oktober 1996 
(S/1996/838)"7. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat auf Antrag des 
Vertreters Guineas8, den Ständigen Beobachter der Organi-
sation der Islamischen Konferenz bei den Vereinten Natio-
nen, Engin Ahmet Ansay, gemäß Regel 39 der vorläufigen 
Geschäftsordnung des Rates einzuladen. 

 Auf seiner 3706. Sitzung am 22. Oktober 1996 behandel-
te der Rat den auf seiner 3705. Sitzung erörterten Gegen-
stand. 

Resolution 1076 (1996) 
vom 22. Oktober 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 nach Behandlung der Situation in Afghanistan, 

 unter Hinweis auf die vorangegangenen Erklärungen des 
Präsidenten des Sicherheitsrats über die Situation in Afgha-
nistan, namentlich die Erklärungen vom 15. Februar2 und 
vom 28. September 19966, sowie auf das Schreiben des Prä-
sidenten des Sicherheitsrats an den Generalsekretär, datiert 
vom 22. August 19969, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 50/88 der Gene-
ralversammlung vom 19. Dezember 1995, 

 Kenntnis nehmend von der am 4. Oktober 1996 abgege-
benen gemeinsamen Erklärung der führenden Politiker Ka-
sachstans, Kirgisistans, der Russischen Föderation, Tadschi-
kistans und Usbekistans betreffend die Entwicklungen in 
Afghanistan10, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Fortsetzung 
und die jüngste Verschärfung der militärischen Konfronta-
tion in Afghanistan, die Opfer unter der Zivilbevölkerung 
gefordert und einen Anstieg der Zahl der Flüchtlinge und 
Vertriebenen verursacht haben und die Stabilität und die 
friedliche Entwicklung der Region ernsthaft gefährden, 

 zutiefst besorgt über die Diskriminierung von Frauen und 
andere Verstöße gegen die Menschenrechte in Afghanistan, 

 betonend, daß weitere Opfer unter der Zivilbevölkerung 
verhindert werden müssen, und in diesem Zusammenhang 
Kenntnis nehmend von den Vorschlägen, die unter anderem 
über eine sofortige Waffenruhe, den Austausch von Kriegs-
 
7  Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for October, November and December 1996. 
8  S/1996/852, Teil des Protokolls der 3705. Sitzung. 
9  Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
July, August and September 1996, Dokument S/1996/683. 
10 Ebd., Supplement for October, November and December 1996, Dokument 
S/1996/838, Anlage. 
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gefangenen und die Entmilitarisierung von Kabul unterbrei-
tet wurden, 

 mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle afghani-
schen Parteien, ihre Meinungsverschiedenheiten mit friedli-
chen Mitteln beizulegen und durch politischen Dialog zu na-
tionaler Aussöhnung zu gelangen, 

 betonend, wie wichtig es ist, die Einmischung in die in-
neren Angelegenheiten Afghanistans zu vermeiden und den 
Zustrom von Waffen und Munition zu allen Konfliktparteien 
in Afghanistan zu verhüten, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Eintretens für die 
Souveränität, die Unabhängigkeit, die territoriale Unver-
sehrtheit und die nationale Einheit Afghanistans, 

 in der Überzeugung, daß die Vereinten Nationen als ein 
allgemein anerkannter und unparteiischer Vermittler bei in-
ternationalen Bemühungen um eine friedliche Lösung des 
Afghanistankonflikts auch künftig die zentrale Rolle spielen 
müssen, 

 mit Genugtuung über die von den Mitgliedstaaten wäh-
rend der Sitzung des Sicherheitsrats am 16. Oktober 1996 
bekundete Bereitschaft, den Dialog zwischen allen Parteien 
zu unterstützen und die Verhandlungen mit dem Ziel der po-
litischen Beilegung des Konflikts zu erleichtern, 

 1. fordert alle afghanischen Parteien auf, alle bewaff-
neten Feindseligkeiten sofort einzustellen, auf den Einsatz 
von Gewalt zu verzichten, ihre Meinungsverschiedenheiten 
beiseite zu lassen und einen politischen Dialog aufzuneh-
men, der darauf abzielt, die nationale Aussöhnung herbeizu-
führen, den Konflikt auf politischem Wege dauerhaft beizu-
legen und eine auf breiter Grundlage beruhende Übergangs-
regierung der nationalen Einheit einzusetzen; 

 2. betont, daß die afghanischen Parteien die Hauptver-
antwortung dafür tragen, eine politische Lösung des Kon-
flikts zu finden; 

 3. fordert alle Staaten auf, jegliche externe Einmi-
schung in die inneren Angelegenheiten Afghanistans ein-
schließlich des Einsatzes ausländischer Militärangehöriger 
zu unterlassen, das Recht des afghanischen Volks zu achten, 
sein Geschick selbst zu bestimmen, sowie die Souveränität, 
Unabhängigkeit, Einheit und territoriale Unversehrtheit Af-
ghanistans zu achten; 

 4. fordert alle Staaten außerdem auf, die Belieferung 
aller Konfliktparteien in Afghanistan mit Waffen und Muni-
tion sofort einzustellen; 

 5. wiederholt, daß die Fortsetzung des Konflikts in 
Afghanistan den Nährboden für Terrorismus und Drogen-
handel schafft, die eine über die Region hinausgehende De-
stabilisierung zur Folge haben, und fordert die Führer der 
afghanischen Parteien auf, solchen Aktivitäten Einhalt zu 
gebieten; 

 6. bringt sein Bedauern über die Landminenopfer un-
ter der Zivilbevölkerung zum Ausdruck und fordert alle Par-
teien in Afghanistan auf, den unterschiedslosen Einsatz von 
Landminen zu unterlassen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, seine Anstrengungen 
zur Förderung des politischen Prozesses fortzusetzen und 
dabei in dem Maße, wie er es für notwendig erachtet, mit in-
teressierten Staaten und internationalen Organisationen, ins-
besondere der Organisation der Islamischen Konferenz, zu-
sammenzuarbeiten; 

 8. bekräftigt seine volle Unterstützung für die Bemü-
hungen der Vereinten Nationen, insbesondere für die Tätig-
keit der Sondermission der Vereinten Nationen in Afghani-
stan, die darauf gerichtet sind, den politischen Prozeß im 
Hinblick auf die Ziele der nationalen Aussöhnung und einer 
dauerhaften politischen Regelung unter Beteiligung aller 
Konfliktparteien und aller Teile der afghanischen Gesell-
schaft zu erleichtern; 

 9. fordert alle afghanischen Parteien zur Zusammen-
arbeit mit der Sondermission auf und ermutigt alle interes-
sierten Staaten und internationalen Organisationen, alle er-
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Frieden in 
Afghanistan zu fördern, die diesbezüglichen Bemühungen 
der Vereinten Nationen zu unterstützen und jeden ihnen zu 
Gebote stehenden Einfluß geltend zu machen, um die Par-
teien zur vollen Zusammenarbeit mit der Sondermission zu 
veranlassen; 

 10. verlangt, daß alle Parteien die ihnen obliegenden 
und die von ihnen eingegangenen Verpflichtungen bezüglich 
der Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und des 
sonstigen in Afghanistan tätigen internationalen Personals 
sowie der entsprechenden Räumlichkeiten in Afghanistan er-
füllen, den Fluß der humanitären Hilfe nicht behindern und 
mit den Vereinten Nationen und den ihnen angeschlossenen 
Organen sowie mit anderen humanitären Organisationen und 
Institutionen voll zusammenarbeiten, was die von diesen 
Stellen unternommenen Bemühungen angeht, den humanitä-
ren Bedarf der Bevölkerung Afghanistans zu decken; 

 11. verurteilt die Diskriminierung von Mädchen und 
Frauen und andere Verstöße gegen die Menschenrechte und 
das humanitäre Völkerrecht in Afghanistan und nimmt mit 
tiefer Besorgnis Kenntnis von den möglichen Auswirkungen 
auf internationale Nothilfe- und Wiederaufbauprogramme in 
Afghanistan; 

 12. fordert alle Staaten und internationalen Organisa-
tionen auf, der Zivilbevölkerung Afghanistans jede nur mög-
liche humanitäre Hilfe zu gewähren; 

 13. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat auf 
der Grundlage der von der Sondermission eingehenden In-
formationen über die politische, militärische und humanitäre 
Situation auch künftig regelmäßig unterrichtet zu halten und 
Empfehlungen zur Herbeiführung einer politischen Rege-
lung abzugeben; 
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 14. ersucht den Generalsekretär außerdem, bis zum 
30. November 1996 einen Bericht über die Durchführung 
dieser Resolution vorzulegen; 

 15. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 

 Auf der 3706. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Am 17. Dezember 1996 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär11: 
  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats danken für Ihr 

Schreiben vom 20. November 1996 betreffend die am 
18. November 1996 in New York abgehaltene Beratungs-
tagung über Afghanistan12. Nach der Erörterung des 
Schreibens am 10. Dezember 1996 freue ich mich, Ihnen 
mitzuteilen, daß die Ratsmitglieder Ihre Initiative im 
Hinblick auf die Einberufung der Tagung begrüßen und 
Ihre Einschätzung teilen, daß es sich dabei um eine nütz-
liche Zusammenkunft einer Gruppe von Ländern handel-
te, die in der Lage sind, Ihre Bemühungen um eine fried-
liche Lösung des afghanischen Konflikts zu unterstützen. 
Die Ratsmitglieder unterstützen Ihre Absicht, von Zeit zu 
Zeit weitere informelle Tagungen dieser Gruppe einzube-
rufen. 

 
 
11 S/1996/1051. 
12 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokument S/1996/966. 

 Die Ratsmitglieder bekräftigen ihre volle Unterstüt-
zung für die laufenden Bemühungen der Vereinten Na-
tionen, insbesondere der Sondermission der Vereinten 
Nationen in Afghanistan, um die Erleichterung der natio-
nalen Aussöhnung in Afghanistan. Sie begrüßen es, daß 
die Teilnehmer an der Tagung vom 18. November 1996 
die zentrale Rolle der Vereinten Nationen bei der Förde-
rung des Friedensprozesses bekräftigt und ihre Unterstüt-
zung für Ihren Aufruf zu einer engen Koordinierung ihrer 
eigenen Anstrengungen mit den Vermittlungsbemühun-
gen der Vereinten Nationen bekundet haben. 

  Die Ratsmitglieder sind weiterhin ernsthaft besorgt 
über die Fortdauer des Bürgerkriegs in Afghanistan und 
die Berichte über Diskriminierungshandlungen gegen 
Frauen sowie über die Hindernisse, die der Tätigkeit der 
Vereinten Nationen und der humanitären Organisationen 
in den Weg gelegt werden. 

  Die Ratsmitglieder betonen, daß die afghanischen 
Parteien unverzüglich alle bewaffneten Feindseligkeiten 
einstellen, auf den Einsatz von Gewalt verzichten, ihre 
Meinungsverschiedenheiten beiseite lassen und einen po-
litischen Dialog zur Herbeiführung der nationalen Aus-
söhnung und einer dauerhaften politischen Regelung des 
Konflikts aufnehmen müssen. 

  Die Ratsmitglieder werden die Entwicklung der 
Lage in Afghanistan weiterhin genau verfolgen." 

 

 

 

 

DIE SITUATION IN SIERRA LEONE1 

 

Beschlüsse1 

 Auf seiner 3632. Sitzung am 15. Februar 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Sierra Leones einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situa-
tion in Sierra Leone" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab die Präsidentin im Anschluß 
an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab2: 

  "Der Sicherheitsrat begrüßt die Ergebnisse der Ta-
gung der Nationalen Beratungskonferenz am 12. Februar 
1996, bei der der Beschluß, den 26. Februar 1996 als 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat 1995 verabschiedet. 
2 S/PRST/1996/7. 

Wahltermin beizubehalten, überwältigende Unterstüt-
zung fand. Der Rat begrüßt außerdem, daß die Regierung 
Sierra Leones durch den Vorsitzenden des Vorläufigen 
nationalen Regierungsrats ihr Versprechen erneuert hat, 
dem durch die Konferenz zum Ausdruck gebrachten Wil-
len des Volkes zu entsprechen und die Wahlen wie ge-
plant abzuhalten. Der Rat stellt fest, daß der Vorsitzende 
der Interimistischen nationalen Wahlkommission bestä-
tigt hat, daß alle erforderlichen technischen Vorbereitun-
gen für die Abhaltung der Wahlen getroffen wurden. 

  Der Rat wiederholt seine Auffassung, daß die 
planmäßige Abhaltung freier und fairer Wahlen von aus-
schlaggebender Bedeutung für den Übergang Sierra Leo-
nes zu einer verfassungsmäßigen demokratischen Regie-
rung ist. Jede Verzögerung bei der Abhaltung der Wah-


	TITELBLATT
	HINWEISE
	INHALT
	MITGLIEDER DES SR
	sr96-1bu.pdf
	DIE SITUATION IN BURUNDI
	S/PRST/1996/1
	Resolution 1040 (1996)
	Resolution 1049 (1996)
	S/PRST/1996/21
	S/PRST/1996/24
	S/PRST/1996/31
	S/PRST/1996/32
	Resolution 1072 (1996)

	DIE SITUATION IN ANGOLA
	Resolution 1045 (1996)
	S/PRST/1996/19
	Resolution 1055 (1996)
	Resolution 1064 (1996)
	Resolution 1075 (1996)
	Resolution 1087 (1996)

	DIE SITUATION IN KROATIEN
	S/PRST/1996/2
	Resolution 1037 (1996)
	Resolution 1038 (1996)
	Resolution 1043 (1996)
	S/PRST/1996/8
	S/PRST/1996/26
	S/PRST/1996/29
	S/PRST/1996/30
	Resolution 1066 (1996)
	Resolution 1069 (1996)
	S/PRST/1996/35
	S/PRST/1996/39
	Resolution 1079 (1996)
	S/PRST/1996/48


	sr96-2bo.pdf
	BOSNIEN UND HERZEGOWINA
	S/PRST/1996/15
	S/PRST/1996/34
	S/PRST/1996/41
	Resolution 1088 (1996)


	sr96-3ma.pdf
	Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
	Resolution 1046 (1996)
	Resolution 1058 (1996)
	Resolution 1082 (1996)

	Internationales Gericht für das ehemalige Jugoslawien
	S/PRST/1996/23

	Die Situation im ehemaligen Jugoslawien
	Resolution 1074 (1996)


	sr96-4ge.pdf
	DIE SITUATION IN GEORGIEN
	Resolution 1036 (1996)
	S/PRST/1996/20
	Resolution 1065 (1996)
	Resolution 1077 (1996)
	S/PRST/1996/43

	DIE SITUATION IM NAHEN OSTEN
	S/PRST/1996/3
	Resolution 1039 (1996)
	S/PRST/1996/5
	S/PRST/1996/10
	Resolution 1052 (1996)
	Resolution 1057 (1996)
	S/PRST/1996/27
	Resolution 1068 (1996)
	S/PRST/1996/33
	Resolution 1081 (1996)
	S/PRST/1996/45

	DIE SITUATION IN SOMALIA
	S/PRST/1996/4
	S/PRST/1996/47

	DIE SITUATION IN LIBERIA
	Resolution 1041 (1996)
	S/PRST/1996/16
	S/PRST/1996/22
	Resolution 1059 (1996)
	Resolution 1071 (1996)
	Resolution 1083 (1996)

	DIE SITUATION BETREFFEND WESTSAHARA
	Resolution 1042 (1996)
	Resolution 1056 (1996)
	Resolution 1084 (1996)

	SCHREIBEN DES STÄNDIGEN VERTRETERS ÄTHIOPIENS BEI DEN VEREINTEN NATIONEN AN DEN PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS, DATIERT VOM 9. JANUAR 1996, BETREFFEND DIE AUSLIEFERUNG DER IM ZUSAMMENHANG MIT DEM MORDANSCHLAG AUF DEN PRÄSIDENTEN DER ARABISCHEN REPUBLIK
	Resolution 1044 (1993)
	Resolution 1054 (1996)
	Resolution 1070 (1996)

	DIE SITUATION BETREFFEND RUANDA
	Resolution 1050 (1996)
	Resolution 1053 (1996)

	DIE SITUATION IN AFGHANISTAN
	S/PRST/1996/6
	S/PRST/1996/40
	Resolution 1076 (1996)

	DIE SITUATION IN SIERRA LEONE
	S/PRST/1996/7
	S/PRST/1996/12
	S/PRST/1996/46

	ABSCHUSS VON ZWEI ZIVILEN LUFTFAHRZEUGEN AM 24. FEBRUAR 1996
	S/PRST/1996/9
	Resolution 1067 (1996)

	DIE FRAGE BETREFFEND HAITI
	Resolution 1048 (1996)
	Resolution 1063 (1996)
	Resolution 1085 (1996)
	Resolution 1086 (1996)

	DIE SITUATION ZWISCHEN IRAK UND KUWAIT
	S/PRST/1996/11
	Resolution 1051 (199)
	Resolution 1060 (1996)
	S/PRST/1996/28
	S/PRST/1996/36
	S/PRST/1996/49
	S/PRST/1996/13


	sr96-5mi.pdf
	Minenräumung bei Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Nationen
	S/PRST/1996/37

	DIE SITUATION IN TADSCHIKISTAN UND ENTLANG DER TADSCHIKISCH-AFGHANISCHEN GRENZE
	S/PRST/1996/14
	S/PRST/1996/25
	Resolution 1061 (1996)
	S/PRST/1996/38
	Resolution 1089 (1996)

	UNTERZEICHNUNG DES VERTRAGS ÜBER EINE KERNWAFFENFREIE ZONE IN AFRIKA (VERTRAG VON PELINDABA)
	S/PRST/1996/17

	DIE SITUATION IN DEN BESETZTEN ARABISCHEN GEBIETEN
	Resolution 1073 (1996)

	SCHREIBEN FRANKREICHS, DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANIEN UND NORDIRLAND UND DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DATIERT VOM 20. UND 23. DEZEMBER 1991
	S/PRST/1996/18

	DIE SITUATION IN ZYPERN
	Resolution 1062 (1996)
	Resolution 1092 (1996)

	SCHREIBEN DES STÄNDIGEN VERTRETERS DER REPUBLIK KOREA BEI DEN VEREINTEN NATIONEN AN DEN PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS, DATIERT VOM 23. SEPTEMBER SOWIE VOM 3. UND 11. OKTOBER 1996 SCHREIBEN DES STÄNDIGEN VERTRETERS DER DEMOKRATISCHEN VOLKSREPUBLIK KORE
	S/PRST/1996/42

	DIE SITUATION IM OSTAFRIKANISCHEN ZWISCHENSEENGEBIET
	S/PRST/1996/44
	Resolution 1078 (1996)
	Resolution 1080 (1996)


	sr96-7in.pdf
	INTERNATIONALES GERICHT ZUR VERFOLGUNG DER VERANTWORTLICHEN FÜR DIE IM HOHEITSGEBIET DES EHEMALIGEN JUGOSLAWIEN BEGANGENEN SCHWEREN VERSTÖSSE GEGEN DAS HUMANITÄRE VÖLKERRECHT INTERNATIONALES GERICHT ZUR VERFOLGUNG DER PERSONEN, DIE FÜR SCHWERE VERSTÖS
	Resolution 1047 (1996)

	EMPFEHLUNG BETREFFEND DIE ERNENNUNG DES GENERALSEKRETÄRS DER VEREINTEN NATIONEN
	Resolution 1090 (1996)
	Resolution 1091 (1996)

	VERZEICHNIS DER RESOLUTIONEN
	VERZEICHNIS DER ERKLÄRUNGEN

	sr96-back.pdf
	TITELBLATT
	HINWEISE
	INHALT
	MITGLIEDER DES SR




